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Mitteilungen
des Vorstandes

Fusion der Versicherungskasse für
die bündnerischen Volksschullehrer
(Lehrerversicherungskasse) mit der
Pensionskasse für die Beamten und
Angestellten des Kantons Graubünden

(Kantonale Pensionskasse)

Der Grosse Rat beschloss am 22.
November 1972 die Zusammenlegung

der Lehrerversicherungskasse
mit der Kantonalen Pensionskasse
auf den 1. Juli 1973.
Für die aktiven Lehrkräfte
entspricht das bei der Kantonalen
Pensionskasse ab diesem Zeitpunkt
versicherte Gehalt dem Grundgehalt

gemäss kantonaler
Lehrerbesoldungsverordnung, ab- oder
aufgerundet auf den nächsten durch
100 teilbaren Betrag, wobei Bruchteile

von Fr. 50.— und mehr
aufgerundet werden. Die Arbeitnehmerprämie

auf die versicherte Besoldung

beträgt 6V2 Prozent. Bei Hö-
herversicherungen infolge
Gehaltserhöhungen sind statutarisch
geregelte Nachzahlungen zu leisten.
Das Prämieninkasso erfolgt durch
die Gemeinden bzw. den Arbeitgeber.

246 Die Mitglieder der Lehrerversiche¬

rungskasse gemäss Stand 30. Juni
1973 treten ohne Entrichtung von
Eintrittsgeldern und Einkaufssummen

und unter Anrechnung der
Versicherungsjahre in der
Lehrerversicherungskasse in die Pensionskasse

über. Für Leistungen der
Pensionskasse an männliche
Mitglieder, die im Zeitpunkt des
Übertrittes das 50. Altersjahr und für
weibliche Mitglieder, die im
Zeitpunkt des Übertrittes das 45.
Altersjahr überschritten haben, bleibt
eine besondere Regelung im Sinne
einer Übergangsordnung vorbehalten.

Gemeinden, welche die Auflösung
des bisherigen zusätzlichen
Versicherungsschutzes für ihre Lehrer
in Erwägung ziehen, wird empfohlen,

die aus den Verträgen zur
Rückzahlung fällig werdenden Mittel

zum Einkauf ihrer über 50jähri-
gen Lehrer bzw. 45jährigen Lehrerinnen

in die Pensionskasse zu
verwenden. Damit können auch diese
Lehrer in den Genuss der
ungekürzten Renten gelangen. Einkaufsgesuche

sind rechtzeitig an die
Verwaltung der Kantonalen Pensionskasse

zu richten.



Weiter haben die Gemeinden ab
1. Juli 1973 die Möglichkeit, im Rahmen

der freiwilligen Mitgliedschaft
ein Gesuch um Aufnahme des übrigen

vollamtlich angestellten Personals

in die Kantonale Pensionskasse

einzureichen.
Es ist vorgesehen, die Verordnung
der Kantonalen Pensionskasse im

Laufe dieses Jahres einschliesslich
der letzten Revisionen neu zu
drucken. Nach erfolgtem Neudruck
können wir sie an die Mitglieder
abgeben.

Verwaltung der Kantonalen
Pensionskasse
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